
 

Info-Blatt 
 
Zolltarifliche Einreihungen von Bäckereiwaren 
 

Dieses Info-Blatt dient einer überblicksartigen Zusammenfassung der zolltariflichen Einreihungen für diverse 
ausgesuchte Produkte und stellt keine verbindliche Tarifierungsgrundlage dar.  
Die zolltariflichen Zuordnungen erfolgen aufgrund der uns vorliegenden Informationen und ersetzen keinesfalls 
zolltarifliche Einstufungen des Einzelproduktes. 
Trotz sorgfältigster Prüfung erfolgen alle Angaben ohne Gewähr. 
Eine Haftung durch die Wirtschaftskammer Niederösterreich ist ausgeschlossen.  

 

Grundlage der Einreihungen bildet die sogenannte Kombinierte Nomenklatur (KN) 
(Durchführungsverordnung (EU) 2024/2522 der Kommission) ein Instrument zur Einreihung 
von Waren und gilt für die gesamte Europäische Union. Auf Basis der KN wird jährlich von 
der Statistik Austria ein Warenverzeichnis veröffentlicht: WVZ_2025__KN2-_bis_KN8-
Codes_mit_Warentext_DE.pdf  
 
Grundsätzlich werden „BACKWAREN“ im Kapitel 19 bzw. der Position 1905 (Backwaren, 
auch kakaohaltig; Hostien, leere Oblatenkapseln von der für Arzneiwaren verwendeten Art, 
Siegeloblaten, getrocknete Teigblätter aus Mehl oder Stärke und ähnliche Waren) 
adressiert. 
Bitte beachten Sie immer die Vorbemerkungen und die zusätzlichen Anmerkungen zu den 
Kapiteln der Kombinierten Nomenklatur. 
 
Für 8-stellige Codes sind oft zusätzliche Angaben nötig (z. B. Gewicht, Verpackung). 
Bei komplexen Produkten kann die Einreihung variieren. 
 

 
Hier finden Sie Einreihungsvorschläge für ausgewählte Produkte aus dem 

Bäckergewerbe: 
 
APFELSTRUDEL, TOPFENSTRUDEL, BISKUITROULADE, … 
Apfel- und Topfenstrudel (Backwaren ohne Schokolade und Kakaoanteil) werden in der 
Regel in der Position 1905 9070 tarifiert. Diese bezieht sich auf „andere Backwaren, auch 
mit Zucker, Honig oder Käse“, die nicht explizit in anderen Untergruppen gelistet sind.  
Dies nur, wenn der Gehalt an Saccharose, Invertzucker oder Isoglucose von 5 GHT* oder 
mehr beträgt. 
Ist der Zuckeranteil weniger als 5 GHT, wäre 1905 9080 zutreffend. 
 
BACKMISCHUNGEN 
Die Zolltarifnummer für Backmischungen liegt grundsätzlich im Kapitel 19 (Zubereitungen 
von Getreide, Mehl, Stärke oder Milch; Backwaren) unter der Position 1901 2000 für 
„Mischungen und Teige für die Zubereitung von Backwaren der Position 1905“ (Backwaren, 
auch kakaohaltig; Hostien, leere Oblatenkapseln von der für Arzneiwaren verwendeten Art, 
Siegeloblaten, getrocknete Teigblätter aus Mehl oder Stärke und ähnliche Waren).  
Backmischungen für Mischungen und Teige, die nicht der Zubereitung von Backwaren der 
Position 1905 dienen, sind hier nicht abgedeckt und müssen im Speziellen betrachtet 
werden.  
  

https://urldefense.com/v3/__https:/taxation-customs.ec.europa.eu/customs-4/calculation-customs-duties/customs-tariff/combined-nomenclature_de__;!!PGotIvYIPIYeuQ!QqrSeyBaAxr0FvsvXInJs8etUq-8WRa1geZqCLFHlQGz4k8-bV9FPl3Yfp19GL_1UlC781KAfS-ntdE5RUaGcc6J38cLpQ$
https://www.statistik.at/fileadmin/pages/1135/WVZ_2025__KN2-_bis_KN8-Codes_mit_Warentext_DE.pdf
https://www.statistik.at/fileadmin/pages/1135/WVZ_2025__KN2-_bis_KN8-Codes_mit_Warentext_DE.pdf


 
 
BAISER, WINDRINGERL… 
Unter 1905 9070 fallen Produkte mit einem Gehalt an Saccharose, Invertzucker oder 
Isoglucose von 5 GHT* oder mehr.  
 
BROT, SEMMELN, KORNSPITZ… 
Diese können unter 1905 9030 eingereiht werden (Schwarzbrot, Weißbrot, Sauerteigbrot, 
Mischbrot, Vollkornbrot…). 
 

Hier gilt: 
Brot ohne Zusatz von Honig, Eiern, Käse oder Früchten, auch mit einem Gehalt an 
Zuckern oder Fetten, bezogen auf die Trockenmasse, von jeweils 5 GHT* oder weniger 
(Fett und Zucker dürfen enthalten sein, allerdings nur bis zu einem Anteil von höchsten 5 
GHT* der Trockenmasse; Honig, Eier, Käse oder Früchte dürfen hier nicht drinnen sein). 
 
FRÜCHTEBROT  
Für Früchtebrot können wir die Zolltarifnummer 1905 9070 vorschlagen, wenn der Anteil an 
Saccharose, Invertzucker oder Isoglucose von 5 GHT* oder mehr ist. 
Ist dieser weniger, kann 1905 9080 passend sein.  
 
KEKSE UND ÄHNLICHES KLEINGEBÄCK, gesüßt 
Diese fallen unter 1905 31 und weitere Unterpositionen, sofern es sich nicht um Waffeln 
(1905 32) handelt 
 

Hier ist jedenfalls zu unterscheiden, ob sie mit Schokolade oder kakaohaltigen 
Überzugsmassen überzogen oder bedeckt sind oder nicht. 
 

Sind diese ganz oder teilweise mit Schokolade oder kakaohaltigen Überzugsmassen 
überzogen kommen folgende Positionen zu tragen: 1905 3111 oder 1905 3119. 
 

• 1905 31 11 – Ganz oder teilweise mit Schokolade oder kakaohaltigen 
Überzugsmassen überzogen und in unmittelbaren Umschließungen mit einem 
Gewicht des Inhalts von 85 g oder weniger 
 

• 1905 31 19 – Ganz oder teilweise mit Schokolade oder kakaohaltigen 
Überzugsmassen überzogen und in unmittelbaren Umschließungen mit einem 
Gewicht des Inhalts von mehr als 85 g  

 

Sind diese nicht mit Schokolade überzogen gilt: Haben sie einen Gehalt an Milchfett 
von mehr als 8 GHT* dann gilt 1905 31 30. Haben sie weniger, dann haben Doppelkekse 
mit Füllung die Nummer 1905 3191, andere 1905 3199. 
 

• 1905 31 30 - nicht mit Schokolade überzogen, mit einem Gehalt an Milchfett von 8 
GHT* oder mehr 
 

• 1905 3191 – Doppelkekse mit Füllung, nicht mit Schokolade überzogen, mit einem 
Gehalt an Milchfett von weniger als 8 GHT*  
 

• 1905 31 99 – nicht mit Schokolade überzogen, mit einem Gehalt an Milchfett von 
weniger als 8 GHT*  

 

Hinweis:  
Als Kekse und ähnliches Kleingebäck, gesüßt, im Sinne der Unterposition 1905 31 gelten nur 
Erzeugnisse mit einem Wassergehalt von 12 GHT* oder weniger und einem Fettgehalt  
von 35 GHT* oder weniger (Füllungen und Überzüge bleiben bei der Bestimmung dieser Gehalte 
außer Betracht). 
  



 
 

KNÄCKEBROT 
Knäckebrot wird unter 1905 1000 eingereiht. 
 
LEB- und HONIGKUCHEN und ähnliche Waren 
Lebkuchen fällt je nach Gehalt an Saccharose unter 1905 2010, 1905 2030 oder 1905 2090. 
 

• 1905 20 10 - mit einem Gehalt an Saccharose (einschließlich Invertzucker als 
Saccharose berechnet) von weniger als 30 GHT* 

 

• 1905 20 30 - mit einem Gehalt an Saccharose (einschließlich Invertzucker als 
Saccharose berechnet) von 30 GHT* oder mehr, jedoch weniger als 50 GHT* 

 

• 1905 20 90 - mit einem Gehalt an Saccharose (einschließlich Invertzucker als 
Saccharose berechnet) von 50 GHT* oder mehr 
 

MEHLMISCHUNGEN 
Müllereierzeugnisse, Mehle und Mischungen unterschiedlicher Mehle aus Getreiden 
tarifieren in Kapitel 11 (Bsp.: Hartweizenmehl 1101 0011).  
Die genaue Zolltarifnummer hängt vom jeweiligen Produkt ab. 

 
 

Auf Mischungen von Mehlen, die zu diesem Kapitel gehören, wird folgender Zollsatz 
(Tarifierung) angewendet: 
a) auf Mischungen, in denen einer der Bestandteile mindestens 90 GHT* 
(Gewichtshundertteile) ausmacht, ist der für diesen Bestandteil geltende Zollsatz 
anzuwenden; 
b) auf andere Mischungen ist der Zollsatz des Bestandteils anzuwenden, der zu dem 
höchsten Zollbetrag führt. 
 
NUSSSCHNECKEN / PLUNDERGEBÄCK 
Nussschnecken sind üblicherweise ein Hefe-, Plunder- oder Feingebäck. In der Praxis 
werden solche Feinbackwaren unter 1905 90 eingereiht (1905 90 70 bei mehr als 5 GHT* 
Saccharose, Invertzucker oder Isoglucose bzw. 1905 90 80 bei weniger als 5 GHT*).  
 



 
SEMMELBRÖSEL 
Hier kann bei klassischer Herstellung die Zolltarifnummer 1905 4090 vorgeschlagen 
werden. Je nach Rezeptur (Bsp.: mit/ohne Gewürze, Fett…) kann die Einreihung 
differieren. 
 
SCHOKOCROISSANT 
Unter 1905 90 sind Backwaren zu finden, die kein Knäckebrot, Leb- und Honigkuchen und 
ähnliche Waren, Kekse und ähnliches Kleingebäck, gesüßt; Waffeln und Zwieback, 
geröstetes Brot und ähnliche geröstete Waren sind.  
Hier ist unserer Ansicht nach noch folgendes in den weiteren Unterpositionen zu 
unterscheiden: 

• 1905 9070 gilt dann, wenn das Croissant einen Gehalt an Saccharose, Invertzucker 
oder Isoglucose von 5 GHT* oder mehr aufweist.  

• Ist der Anteil an Saccharose, Invertzucker oder Isoglucose geringer als 5 GHT* dann 
fällt das Schokocroissant unter 1905 9080. 

 
SPECKSTANGERL, KÄSESTANGERL (auch TK)  
Bei "Speckstangerl", „Osterschinken“ und „Früchtebrot“ muss genau geprüft werden, wie 
die Zusammensetzung des Produktes sich darstellt und was die Hauptkomponente ist 
(Speck, Gebäck…).  
Ist „Brot“ die Hauptkomponente, könnte man dieses unter 1905 9080 ansetzen.  
Jedoch ist die jeweils zutreffende Unterposition zu verifizieren. 
 
Weiters ist zu ergänzen, dass bei höheren Käse- oder Fleischanteilen Kapitel 16 zu tragen 
kommen kann. Die wesensgebende Charaktereigenschaft des Produktes ist hier 
ausschlaggebend (Brot oder Fleischzubereitung).  
 
WAFFELN 
Waffeln tarifieren unter 1905 32. 
 

Zu unterscheiden ist, ob die Waffeln einen Wassergehalt von mehr als 10 GHT* aufweisen 
(1905 3205) oder weniger.  
 

Weisen diese einen Wassergehalt von weniger als 10 GHT* auf, ist zu unterscheiden, ob sie 
ganz oder teilweise mit Schokolade oder kakaohaltigen Überzugsmassen überzogen oder 
bedeckt sind (1905 3211 oder 1905 3219) oder nicht (1905 3291 oder 1905 3299).  
 

 
 
ZWIEBACK und GERÖSTETES BROT 

• 1905 4010 Zwieback  

• 1905 4090 anderes geröstetes Brot  
 

 



 
 
 
Bitte beachten Sie, dass dies von uns unverbindliche Vorschläge zur Wareneinreihung 
sind.  
In Zweifelsfällen wird die Beantragung einer verbindlichen Zolltarifauskunft (vZTA) 
empfohlen. 
 
*GHT = Gewichtshundertteile 
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https://www.bmf.gv.at/themen/zoll/fuer-unternehmen/verbindliche-zolltarifauskunft.html

